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Empfehlung für den Datenaustausch zwischen dem Eidgenössischen Gebäude- und 
Wohnungsregister (GWR) und der amtlichen Vermessung (AV) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Bereich Eidgenössische Vermessungs-
direktion (V+D), und das Bundesamt für Statistik, Sektion Gebäude und Wohnungen, freuen 
sich, Ihnen die Empfehlung für den Datenaustausch zwischen dem Eidgenössischen Ge-
bäude- und Wohnungsregister (GWR) und der amtlichen Vermessung (AV) zukommen zu 
lassen. 
 
Diese Empfehlung soll den kantonalen Vermessungsämtern und den kantonalen Statistik-
diensten einen Überblick über die Zusammenarbeit zwischen der amtlichen Vermessung und 
dem Eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister des BFS liefern. 
 
Beide Stellen führen für eigene Zwecke Daten zu den Gebäuden, Strassennamen und Orts-
bezeichnungen. Durch die Registerharmonisierung und die neue Verordnung über die geo-
grafischen Namen (GeoNV) ergibt sich die Notwendigkeit, einen Teil der gebäudebezogenen 
Daten zwischen dem GWR und der AV zu harmonisieren und abzugleichen. 
 
Diese Empfehlung erläutert das Vorgehen für einen ersten Abgleich der Daten zwischen 
dem GWR und der AV und unterbreitet einen Lösungsvorschlag für deren spätere Nachfüh-
rung. 
 
Der Anstoss zu diesem Projekt erfolgte im Rahmen des Projekts zur Verwaltung der Gebäu-
deadressen durch die amtliche Vermessung (GABMO), das die Erhebung und Nachführung 
dieser Informationen im Rahmen der AV regelt. 
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Weitergehende Informationen erhalten Sie beim GWR respektive bei der V+D. Die Adressen 
finden Sie im Kapitel 6 der Empfehlung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
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